
 

 
 
 

Beschlussprotokoll über die Sitzung des Kreistags am 13.12.2022 
 
 
 
Vorsitzender:  Landrat Wolff 
Stv. Vors.:    KR Stöckle bei TOP 5 
 
Schriftführerin:  Frau Schiller 
 
 
 

- Öffentlich - 
 
TOP 1 
Eröffnung und Begrüßung 
 
 
 
TOP 2 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 
 
TOP 2.1 
Beratung des Entwurfs (3. Lesung) 
 
Es werden folgende Stellungnahmen zum Haushalt 2023 abgegeben: 
 
1. Landrat Wolff 
2. CDU-Kreistagsfraktion 
3. Kreistagsfraktion Freie Wähler 
4. Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN 
5. SPD-Kreistagsfraktion 
6. AfD-Kreistagsfraktion 
7. FDP-Kreistagsfraktion 
8. KR Christian Stähle – DIE LINKE 

 
Die entsprechenden Reden mit Ausnahmen der Nr. 7 und 8, die in digitaler Form nicht 
vorliegen, sind im Bürgerinfoportal des Landkreises Göppingen eingestellt. 
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TOP 2.2 
Anträge der Fraktionen des Kreistags 
 
TOP 2.2.1 
Weitere Sachbearbeiterstelle beim Kreisjugendring Göppingen e.V. 
Vorlage: 2022/252 
 
Der Kreistag fasst mit 36 Ja- Stimmen bei 16 Gegenstimmen und 1 Enthaltung  
folgenden  
 

Beschluss: 
 
 
1. dem Antrag der Vertretung der Jugendverbände sowie dem Einzelmitglied des Kreis-

tags Die Linke auf Personalkostenfinanzierung um eine weitere Sachbearbeitungs-
stelle mit 1,0 VZÄ beim Kreisjugendring Göppingen e.V. wird zugestimmt. 

 
 

TOP 2.3 
Stellenplan 2023 
Vorlage: 2022/227 
 
Entsprechend der Empfehlung des Verwaltungsausschusses beschließt der Kreistag mit 
49 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen 
 
den Stellenplan 2023 unter Berücksichtigung der Ziffer II, Nr. 2 a) (Stellenneuschaffun-
gen, Anlage 1) und  
unter Berücksichtigung der Ziffer II, Nr. 2 c) (Stellenbewertungen sowie Stellenhebun-
gen/Höhergruppierungen bzw. Beförderungen im Rahmen der flächendeckenden Stel-
lenbewertung, Anlage 3) 
 
und  
 
nimmt die zurückgestellten bzw. verwaltungsintern abgelehnten Stellen unter Ziffer II, Nr. 
2 b) (Anlage 2) sowie die Einspar- und Optimierungspotenziale zum Stellenplan 2023 
unter Ziffer II, Nr. 2 a) (Anlage 4) zur Kenntnis.    
 
 
 
TOP 2.4 
Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 
Vorlage: 2022/205 
 
Der Kreistag fasst in getrennter Abstimmung einstimmig zunächst folgenden 
 

Beschluss: 
 
1. Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 einschließlich 

der erforderlichen Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Gemeinde-haushaltsverordnung 
(GemHVO) mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 32,5 % gemäß Anlage 2, inkl. 
Änderungsliste 2023, (2. Ergänzung, Stand 05.12.2022 aus Anlage 1). 
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Anschließend fasst der Kreistag einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
2. Der Kreistag beschließt die Finanzplanung mit Investitionsprogramm nach  

§ 85 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO); vgl. Anlage 6 (Stand: 05.12.2022). 
 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Anlagen des Haushaltsplans entsprechend dem 

Beschluss anzupassen. 
 
4. Der Kreistag nimmt das fortgeschriebene Finanzkonzept 2030 zum Stand der Ein-

bringung im Kreistag (14.10.2022) nun mit Fortschreibung zum 13.12.2022; einschl. 
Änderungen gemäß Änderungsliste zur Kenntnis. 
 

5. Der Kreistag nimmt die Vorschlagsliste zur Potenzialanalyse (vgl. KT 14.10.2022, BU 
2022/169, Anlage 2) mit Wirkungszusammenhang auf den Haushalt 2023 zur Kennt-
nis.  

 
 
 
TOP 3 
Wirtschaftsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebs 
 
TOP 3.1 
Wirtschaftsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebs  
- Stellenübersicht - 
Vorlage: 2022/244 
 
Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr fasst der Kreis-
tag mehrheitlich folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebs im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 
(BU 2022/169) wird zugestimmt. 
     
 
TOP 3.2 
Wirtschaftsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebs  
- Beratung des Entwurfs und Verabschiedung - 
Vorlage: 2022/243 
 
TOP 3.2.1 
Aktualisierung - Wirtschaftsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebs  
- Beratung des Entwurfs und Verabschiedung - 
Vorlage: 2022/243/1 
 
Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr fasst der Kreis-
tag mehrheitlich folgenden 
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Beschluss: 
 
Dem Wirtschaftsplan 2023 (mit Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Liquiditätsplan 
mit Investitionsprogramm, Stellenübersicht und Schuldenstandübersicht) des Abfallwirt-
schaftsbetriebs unter Berücksichtigung der in der Anlage 1 beigefügten Änderungsliste 
wird zugestimmt. 
    
 
 
TOP 4 
ALB FILS KLINIKEN GmbH - Zukunftskonzept  
- Kurzliegerstation an der HKG 
- Palliativstation an der HKG 
Vorlage: 2022/253 
 
Der Kreistag nimmt in getrennter Abstimmung zur 
 

Kenntnis: 
 
Einstimmige Kenntnisnahme 
a. von der inhaltlichen Aufarbeitung und den Erläuterungen der Geschäftsführung der 

ALB FILS KLINIKEN zu den zentralen Wünschen aus dem Bürgerdialog Bad Über-
kingen bzgl. des Nachnutzungskonzepts der Helfenstein Klinik (Notfallversorgung, 
Kurzliegerstation und Palliativstation). 
 

Mehrheitliche Kenntnisnahme, 
b. dass die Geschäftsführung der ALB FILS KLINIKEN nach der Konkretisierung der für 

2023 angekündigten Krankenhausreform die Relevanz und Machbarkeit der konkre-
tisierten Reformmaßnahmen für beide Standorte zu gegebener Zeit prüft und an den 
Aufsichtsrat und den Kreistag entsprechend berichtet. 

 
 
TOP 5 
ALB FILS KLINIKEN GmbH - Änderung der Aufwandspauschale der Mitglieder in 
den Gremien der ALB FILS KLINIKEN GmbH 
Vorlage: 2022/250 
 
Der Kreistag fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 

1) Der Kreistag stimmt der Änderung der Aufwandspauschale der Mitglieder in den 
Gremien der AFK GmbH gemäß der Anlage zu.  
 

2) Der Kreistag weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in der Gesellschaf-
terversammlung der AFK GmbH der Anpassung der Aufwandspauschale der Mitglie-
der in den Gremien der AFK GmbH zuzustimmen. 
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TOP 6 
Ergänzung zur Neufestsetzung der Abfallgebühren für das Jahr 2023 
und Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
Vorlage: 2022/242 
 
TOP 6.1 
Aktualisierung Neufestsetzung der Abfallgebühren für das Jahr 2023 
und Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
Vorlage: 2022/242/1 
 
Der Kreistag fasst mehrheitlich folgenden 
 

Beschluss: 
 
1. Der vorliegenden Gebührenkalkulation (Anlagen 1 bis 9) wird zugestimmt, 
2. der kalkulatorische Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals des Abfallwirt-

schaftsbetriebs wird mit Wirkung ab 01.01.2023 auf 0,06 Prozent p.a. festgesetzt. 
Der Anwendung der Restwertmethode wird zugestimmt, 

3. den in den Anlagen 7 und 8 aufgeführten AfA-Sätzen und der Anwendung der line-
aren Abschreibung wird zugestimmt, 

4. der Kostendeckungsgrad wird auf 100 Prozent festgesetzt, 
5. der in Anlage 10 beiliegenden Satzung des Landkreises Göppingen über die Ver-

meidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) wird 
zugestimmt. 

     
 
 
TOP 7 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistun-
gen des Landkreises Göppingen (Verwaltungsgebührensatzung) 
Vorlage: 2022/249 
 
Entsprechend der Empfehlung des Verwaltungsausschusses fasst der Kreistag  
einvernehmlich pauschal folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
des Landkreises Göppingen (Verwaltungsgebührensatzung) gemäß Anlagen 1 und 2 mit 
Wirkung zum 01.01.2023 wird zugestimmt.    
 
 
TOP 8 
K 1439 Oberböhringen Steige (Geislingen - Oberböhringen) Grundhafte Ertüchti-
gung im Bestand 
Vorlage: 2022/235 
 

Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr fasst der Kreis-

tag einvernehmlich pauschal folgenden    
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Beschluss: 

 

1. Der Kreistag nimmt die Planung für die grundhafte Ertüchtigung der Kreisstraße 1439, 

Oberböhringer Steige zwischen Geislingen und dem Ortsteil von Bad Überkingen 

Oberböhringen zur Kenntnis und stimmt der Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe 

von rund 8,9 Mio. Euro zu.  

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, die Maßnahme öffentlich auszu-

schreiben und die Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.  

 

3. Der Vergabe wird auch dann zugestimmt, wenn die zu erwartenden Gesamtkosten 

wegen der aktuellen Volatilität um bis zu 10% höher ausfallen. 

 

 
 
TOP 9 
Aktuelles Kreisentwicklungskonzept 
Vorlage: 2022/251 
 
Entsprechend der Empfehlung des Verwaltungsausschusses fasst der Kreistag 
mehrheitlich folgenden 
 

Beschluss: 
 
Das zum September 2022 von Seiten der Verwaltung aktualisierte und im Verwaltungs-
ausschuss am 28.09.2022 eingebrachte Kreisentwicklungskonzept wird beschlossen. 
   
 
TOP 10 
Verschiedenes 
./. 
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